
 
  
Aufnahmegebühr (einmalig):                                                                                        
Erwachsene  10,00 € 
Kinder und Jugendliche  5,00 € 
 
 
Monatsbeiträge:  

Erwachsene ab 18 Jahre 24,00 € 

Erwachsene ab 18 Jahre (in Berufsausbildung und Schüler)  *)                                  19,00 € 

Ehepaare   (zuzüglich pro Person in der Karateabteilung  10,00 €) 25,50 €  

Kind bis 4 Jahre (Voraussetzung: erziehungsberechtigte Person ist Mitglied)           10,00 € 

Erstes Kind / Jugendliche bis 18 Jahre 19,00 € 

Zweites Kind / Jugendliche bis 18 Jahre 17,50 € 

Drittes und weitere Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre                                               10,00 €  pro Pers. 

 

Familien  (Ehepaare/Partnerschaften in häuslicher Gemeinschaft mit Kindern  

bis 18 Jahre oder über 18 Jahre, sofern sich die Kinder in einer Schul- oder  

Berufsausbildung befinden)   *) 

(zuzüglich pro Person in der Karateabteilung  10,00 €). 28,00 € 

 

Auswärtige Mitglieder, die nicht am Sport teilnehmen 3,50 € 

Passive Mitglieder (ordentliche Mitglieder die nicht mehr am Sport teilnehmen) 5,50 € 

Fördernde Mitglieder 5,50 € 

Zuschlag für Selbstzahler pro Rechnung 1,50 € 

Mahngebühr 2,00 €.  

 
Unsere Mitgliederverwaltung erfolgt mit Hilfe der EDV. Die Daten der Mitglieder werden zu diesem  
Zweck unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert. 
 
*) Der Nachweis auf Zahlung des ermäßigten Beitrages für Schüler und Auszubildende 
    über 18 Jahre ist vom Mitglied zu führen. 
 
Jedes Mitglied trägt das Risiko eines Personen- oder Sachschadens aus seiner Betätigung im Verein. 
Der Verein bietet jedoch einen Versicherungsschutz im Rahmen der durch den Niedersächsischen 
Landessportbund abgeschlossenen Sportunfall- und Haftpflichtversicherung. 
 

Hinweis für die Beitragszahlung ! 

Teilnahme am Beitragseinzugsverfahren 
 
Im Interesse einer reibungslosen und rationellen Bearbeitung der Beitragszahlungen bittet der ATSC 
alle Mitglieder, sich des Lastschrift-Einzugsverfahrens zu bedienen. Dafür ist auf der Vorderseite die 
Einzugsermächtigung zu unterschreiben. 
 
Die Abbuchung erfolgt: 1/4 jährlich am 1.2. , 1.5. , 1.8. , 1.11. , 1/2 jährlich am 1.2. und 1.8. 
jährlich am 1.2. Bei Monatszahlern zum 1. des jeweiligen Monats 
 
WEITERE INFORMATIONEN:  www.ats-cuxhaven.de /www.atsc-karate.de   


